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Marburg, Dezember 2022 
 

 
M a n d a n t e n b r i e f  I V / 2 0 2 2  

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen 
über rechtliche und steuerliche Änderungen. 
 
Gerne können Sie den Mandantenbrief zukünftig 
auch per Email erhalten. Sollten Sie dies wün-
schen, bitten wir um Mitteilung Ihrer Email- 
Adresse an maren.weichsel@gwb-partner.de. 
 
Die Informationen stellen keine rechtliche oder 
steuerliche Beratung dar und können eine indivi-
duelle Beratung nicht ersetzen. Sollten Sie zu ein-
zelnen Themen noch Fragen haben, stehen wir 
Ihnen gern zur Verfügung.  
 
Ab diesem Jahr verzichten wir auf die Zusendung 
von Weihnachtskarten und spenden stattdessen 
einen entsprechenden Betrag an lokale gemein-
nützige Einrichtungen. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe 
Weihnachten und ein gesundes und erfolgreiches 
Jahr 2023. 
 

Mit freundlichen Grüßen  
GWB Boller & Partner mbB 

 
 
 
Katja Möller  Oliver Stumm 
Wirtschaftsprüferin, Rechtsanwalt, Fachanwalt 
Steuerberaterin für Steuerrecht  
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Termine Januar – März 2023 
 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag3 

10.01.2023 13.01.2023 06.01.2023 

dto. 10.02.2023 13.02.2023 07.02.2023 
dto. 10.03.2023 13.03.2023 07.03.2023 
Kapitalertragsteuer, Solidari-
tätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanz-
amt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.01.2023 13.01.2023 06.01.2023 
dto. 10.02.2023 13.02.2023 07.02.2023 
dto. 10.03.2023 13.03.2023 07.03.2023 
Einkommensteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritätszuschlag 

10.03.2023 13.03.2023 07.03.2023 

Körperschaftsteuer, Solidaritäts-
zuschlag 

10.03.2023 13.03.2023 07.03.2023 

Gewerbesteuer 15.02.2023 20.02.2023 10.02.2023 
Grundsteuer 15.02.2023 20.02.2023 10.02.2023 
Sozialversicherung5 27.01.2023 entfällt entfällt 
dto. 24.02.2023 entfällt entfällt 
dto. 29.03.2023 entfällt entfällt 

 
 
 

Steuerliche Entlastungen und Kindergelderhöhung 
 
Der Bundesrat hat den steuerlichen Entlastungen beim Steuertarif sowie beim Kindergeld zugestimmt (Inflationsausgleichs-
gesetz). Die gute Nachricht: Die in dem ursprünglichen Gesetzesentwurf vorgesehenen Beträge wurden teilweise noch 
erhöht. 
 
Endgültig beschlossen wurden die folgenden Werte: 
 
n Anhebung des Grundfreibetrags von derzeit 10.347 € auf 10.908 € ab 2023 und auf 11.604 € ab 2024. Der hieran 

angelehnte Unterhaltshöchstbetrag steigt ebenfalls entsprechend an. 
n Anhebung des Kinderfreibetrags für das Jahr 2022 von 2.730 € auf 2.810 €, für 2023 auf 3.012 € und für 2024 auf 

3.192 €. 
n Anhebung des monatlichen Kindergelds ab dem 1.1.2023 auf 250 € für jedes Kind. 
 
Hinweis: Der Spitzensteuersatz von 42 % wird im Jahr 2023 ab einem zu versteuernden Einkommen von 62.810 € (bis-
lang 58.597 €) erhoben und im Jahr 2024 ab 66.761 €. Bei der sog. Reichensteuer ändert sich dagegen nichts. 
 
 
 
 

 
1  Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgen-

den Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste 
Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2  Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. 
Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3  Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr, bei Jahreszahlern für das vorange-
gangene Kalenderjahr. 

4  Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfristverlänge-
rung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

5  Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu 
vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnach-
weise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit vorliegen. Regionale Besonderheiten 
bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Ge-
haltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit 
auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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Steuerfolgen bei der Vergabe von unverzinslichen Darlehen 

 
Zinslose Darlehen sind steuerlich von Bedeutung. Die Unverzinslichkeit und die daraus stammenden Steuerfolgen zeigen 
sich insbesondere in zwei wesentlichen Bereichen: Erstens als Incentive-Leistung eines Arbeitgebers an Mitarbeitende und 
zweitens bei der Darlehensvergabe zwischen Verwandten als Hilfe bei geplanten Investitionen oder als Geschenk. 
 
Die Unverzinslichkeit eines vom Arbeitgeber gewährten Darlehens stellt in Höhe des Vorteils Arbeitslohn dar. Die Finanz-
verwaltung besteuert aber nur Zinsvorteile, wenn am Ende eines Lohnabrechnungszeitraumes (üblicherweise also am 
Monatsende) die Darlehenssumme 2.600 Euro übersteigt. Der geldwerte Vorteil ergibt sich dann aus der Differenz zwischen 
dem marktüblichen Zins und dem konkret vereinbarten Zinsbetrag. Dieser marktübliche Zinssatz muss dabei aus Darlehen 
mit der gleichen Laufzeit und auch sonst üblichen Bedingungen (z. B. hinsichtlich der Sicherheiten) abgeleitet werden. Von 
dem so errechneten Vorteil kann ein Abschlag von 4 % abgezogen werden. Auch die Freigrenze für Sachbezüge von - ab 
2022 - 50 Euro pro Monat kann für den verbleibenden Zinsvorteil in Anspruch genommen werden. Dies gilt allerdings nur, 
wenn er nicht bereits für andere Sachbezüge berücksichtigt wurde. Bei Arbeitnehmern von Kreditinstituten bleibt der 
Zinsvorteil bis zu 1.080 Euro p. a. lohnsteuerfrei. 
 
Wird ein Zinsvorteil zwischen Verwandten oder anderen nahestehenden Personen gewährt, unterliegt er der Schenkung-
steuer, soweit der jeweils anzuwendende Freibetrag überschritten wird. Auch die unverzinsliche (lebenslängliche) Stun-
dung einer Zugewinnausgleichsforderung ist nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs wie ein Darlehen mit dem Nutzungs-
vorteil zu versteuern. Dabei ist der gesamte Vorteil für die Laufzeit lt. Sterbetafel in einer Summe steuerpflichtig im Zeit-
punkt der Geltendmachung des Anspruchs. Zuvor ist aber immer zu untersuchen, ob die Vereinbarung auch tatsächlich 
alle wesentlichen Elemente eines Darlehens enthält und insbesondere davon auszugehen ist, ob eine Rückzahlung vorge-
nommen werden soll. Ist dies nicht der Fall, liegt eine Schenkung der Ausgleichsforderung im Zeitpunkt ihrer Fälligkeit, d. 
h. unverzüglich nach der Feststellung der Höhe, vor. 
 

Freiwillige Zahlung einer Umsatzsteuer-Vorauszahlung des  
Vorjahres vor Fälligkeit als Betriebsausgabe 

 
Der Bundesfinanzhof6 vertritt die Auffassung, die Umsatzsteuer-Vorauszahlung für den Voranmeldungszeitraum des De-
zembers des Vorjahres, die zwar innerhalb des maßgeblichen Zehn-Tages-Zeitraums geleistet, aber wegen einer Dauer-
fristverlängerung erst danach fällig wird, ist bei der Gewinnermittlung durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung erst im 
Jahr des Abflusses als Betriebsausgabe zu berücksichtigen. 
 

Ermäßigter Umsatzsteuersatz in der Gastronomie 
 
Mit der Zustimmung des Bundesrates ist es amtlich: Die Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für Restaurant- 
und Verpflegungsdienstleistungen wird bis Ende 2023 verlängert. Darüber hinaus wird die Vorsteuerpauschale für Land-
wirte ab dem 1.1.2023 von 9,5 % auf 9 % abgesenkt. 
 

Mit Nießbrauchsrecht fürs Wertpapierdepot 
Steuern sparen 

 
Wer viel zu vererben hat, kann frühzeitig Vermögenswerte an die nachfolgende Generation weiter-geben. So können 
Steuerfreibeträge bei Erbschaft und Schenkung bestmöglich ausgenutzt werden. Wer z. B. ein Wertpapierdepot besitzt, 
kann dieses noch zu Lebzeiten unter Nießbrauchsvorbehalt verschenken. Der Schenkende überträgt dabei sein Depot an 
den Begünstigten, der damit neuer Eigentümer wird. Die Erträge, die das Depot abwirft, werden dann fortan abgeschöpft 
und gehen an den Schenkenden, d. h. den Nießbraucher. Gleichzeitig behält der Nießbraucher die Entscheidungsgewalt 
über die Anlagen und möglichen Entnahmen.  
 
Der Vorteil ist, dass durch den Nießbrauch der zu versteuernde Vermögensanteil sinkt. Zusätzlich zu den sog. persönlichen 
Freibeträgen bei Erbschaft und Schenkung berücksichtigt das Finanzamt auch den sog. Kapitalwert des Nießbrauchs. Das 
ist der Wert, den der Nießbrauch für den Nießbraucher hat, also in diesem Fall die Summe der zu erwartenden Depot-
erträge. Er hängt vom Alter des Schenkenden und von der angenommenen Jahresrendite des Depots ab. Je jünger der 
Schenkende zu Beginn des Nießbrauchs und je höher die durchschnittliche Wertentwicklung des Depots, desto höher ist 
der Kapitalwert und desto niedriger der zu versteuernde Restbetrag. 
 
Wenn der Nießbraucher jedoch schon kurze Zeit nach Beginn des Nießbrauchsverhältnisses verstirbt, kann der Freibetrag 
durch den Kapitalwert verfallen. Wann genau das der Fall ist, regelt § 14 BewG und hängt vom Alter des Nießbrauchers 
ab. Je älter der Schenkende ist, desto früher ist der Nießbrauch aufgebraucht - üblicherweise nach zehn Jahren.  
 
Gegenüber dem Finanzamt muss angezeigt werden, welches Depot mit welchem Wert von wem an wen übertragen worden 
ist. Zur Erstellung eines Schenkungsvertrags sollte aufgrund der Komplexität ein Steuerberater oder Rechtsanwalt konsul-
tiert werden. 

 
6 Bundesfinanzhof, Urteil VIII R 25/20 vom 21.06.2022, LEXinform 0953202 
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Unangekündigte Wohnungsbesichtigung durch Beamten  
der Steuerfahndung rechtswidrig 

 
Eine unangekündigte Wohnungsbesichtigung durch einen Beamten der Steuerfahndung als sog. Flankenschutzprüfer zur 
Überprüfung der Angaben der Steuerpflichtigen zu einem häuslichen Arbeitszimmer ist rechtswidrig, wenn die Steuer-
pflichtige bei der Aufklärung des Sachverhalts mitwirkt. Das entschied der Bundesfinanzhof7. 
 
 
 

Anpassung von Zinsfestsetzungen für Steuernachzahlungen  
und –erstattungen 

 
Das Bundesverfassungsgericht hatte mit Beschluss vom 08.07.2021 die Verfassungswidrigkeit des bundesgesetzlichen 
Zinssatzes von jährlich 6 % für Steuernachzahlungen und -erstattungen festgestellt. Der Bundesgesetzgeber hat daraufhin 
eine verfassungsgemäße Neuregelung der Verzinsung, rückwirkend ab 01.01.2019, mit nunmehr 1,8 % pro Jahr beschlos-
sen. 
 
Im November 2022 werden nun die bayerischen Finanzämter aufgrund dieser Gesetzesänderung von Amts wegen rund 
zwei Millionen geänderte Zins-bescheide in allen offenen Fällen an die betroffenen Bürger übermitteln. Hierfür ist somit 
kein Antrag erforderlich.8 
 
Haben Steuerbürger bereits einen Bescheid mit einer Steuererstattung und einer Zinsfestsetzung unter Anwendung der 
ursprünglichen 6 % jährlichem Zins erhalten, besteht insoweit in der Regel ein Vertrauensschutz und es ist keine teilweise 
Rückzahlung des Zinses notwendig. Nur wenn der Zins bislang noch nicht festgesetzt wurde, erfolgt dies nun mit dem 
neuen Zinssatz von 1,8 %. 
 
 
 

Drittes Entlastungspaket - Inflationsausgleichsprämie:  
Bis zu 3.000 Euro steuerfrei 

 
Arbeitgeber sollen die Möglichkeiten erhalten, ihren Beschäftigten steuer- und abgabenfrei einen Betrag von bis zu 3.000 
Euro zu gewähren. Das sieht die sog. Inflationsausgleichsprämie vor, die die Bundesregierung laut einer Mitteilung vom 
28.09.20229 auf den Weg gebracht hat. Der Begünstigungszeitraum ist bis zum 31.12.2024 befristet.  
 
Die Inflationsausgleichsprämie ist Teil des dritten Entlastungspakets vom 03.09.2022. Grundlage ist die Formulierungshilfe 
für einen Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen, die in das parlamentarische Verfahren des „Gesetzes zur temporären 
Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz“ eingebracht werden soll. 
 
Eckpunkte der Regelung sind unter anderem: 
 
Ø Der Begünstigungszeitraum ist zeitlich befristet - vom Tag nach der Verkündung des Gesetzes bis zum 31.12.2024. 

Der großzügige Zeitraum gibt den Arbeitgebern Flexibilität. 
 
Ø In diesem Zeitraum sind Zahlungen der Arbeit-geber bis zu einem Betrag von 3.000 Euro steuer- und sozialversiche-

rungsfrei möglich. 
 
Ø Gezahlt werden kann auch in mehreren Teilbeträgen. 
 
Ø Die Inflationsausgleichsprämie muss zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. Jeder Arbeit-

geber kann die Steuer- und Abgabenfreiheit für solche zusätzlichen Zahlungen nutzen. 
 
Zudem wird die Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung dahingehend ergänzt, dass die Inflationsausgleichsprämie bei 
einkommensabhängigen Sozialleistungen nicht als Einkommen angerechnet wird. 
 
  

 
7 Bundesfinanzhof, Urteil VIII R 8/19 vom 12.07.2022, LEXinform 0952324 
8 Bayerisches Landesamt für Steuern, Pressemitteilung vom 03.11.2022, LEXinform 0462987 
9 Bundesregierung, Mitteilung vom 28.09.2022, LEXinform 0462757 
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Bundeskabinett beschließt Sozialversicherungsrechengrößen 2023 
 
Das Kabinett hat am 12.10.2022 die Verordnung über die Sozialversicherungsrechengrößen 2023 beschlossen10. 
 
Die Bezugsgröße, die für viele Werte in der Sozialversicherung Bedeutung hat (unter anderem für die Festsetzung der 
Mindestbeitragsbemessungsgrundlagen für freiwillige Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung und für die Bei-
tragsberechnung von versicherungspflichtigen Selbstständigen in der gesetzlichen Rentenversicherung), steigt auf 3.395 
Euro/Monat (2022: 3.290 Euro/Monat). Die Bezugsgröße (Ost) steigt auf 3.290 Euro/Monat (2022: 3.150 Euro/Mo-
nat). 
 
Die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung (West) steigt auf 7.300 Euro/ 
Monat (2022: 7.050 Euro/Monat) und die Beitragsbemessungsgrenze (Ost) steigt auf 7.100 Euro/ 
Monat (2022: 6.750 Euro/Monat). 
 
Die bundesweit einheitliche Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung (Jahresarbeits-
entgeltgrenze) steigt auf 66.600 Euro (2022: 64.350 Euro). Die ebenfalls bundesweit einheitliche Beitragsbemes-
sungsgrenze für das Jahr 2023 in der gesetzlichen Krankenversicherung steigt auf 59.850 Euro jährlich (2022: 
58.050 Euro) bzw. 4.987,50 Euro monatlich (2022: 4.837,50 Euro). 
 
 
 

Dezember-Entlastung für Gas- und Wärmekunden kommt 
 
Am 14.11.2022 hat der Bundesrat11 die Dezember-Soforthilfen für Letztverbraucher von Erdgas und Kunden von Wärme 
gebilligt, die der Bundestag am 10.11.2022 beschlossen hatte. Das Gesetz kann daher nach Unterzeichnung durch den 
Bundespräsidenten und direkt am Tag nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten. 
 
Haushaltskunden und kleinere Unternehmen mit einem Jahresverbrauch bis zu 1.500 Megawattstunden Gas werden 
durch die einmalige Soforthilfe von den dramatisch gestiegenen Kosten entlastet - als Überbrückung, bis im nächsten Jahr 
die geplante Gaspreisbremse wirkt. Unabhängig vom Jahresverbrauch hilfeberechtigt sind unter anderem Pflege-, Rehabi-
litations- und Forschungseinrichtungen, Kindertagesstätten, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und Wohnungs-
eigentümergemeinschaften. 
 
Für die Betroffenen entfällt die Pflicht, die vertraglich vereinbarten Abschlagszahlungen für den Monat Dezember zu leisten. 
Bei der Wärmeversorgung erfolgt die Entlastung durch eine pauschale Zahlung, die sich im Wesentlichen an der Höhe des 
im September gezahlten Abschlags bemisst. 
 
Für Mieter, die keine eigenen Verträge mit den Energielieferanten haben, sondern über Nebenkosten-abrechnungen be-
troffen sind, sind differenzierte Sonderregeln je nach Vertragsgestaltung gegenüber der Vermieterseite vorgesehen. Ziel 
ist es, auch diese Haushalte zeitnah von den Kostensteigerungen zu entlasten. 
 
 

 
10 Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Pressemitteilung vom 12.10.2022, LEXinform 0462856 
11 Bundesrat, Mitteilung vom 14.11.2022, LEXinform 0463027 


